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Erläuterungen, Abkürzungen und Begriffsbestimmungen zu FATCA und CRS

FATCA: Foreign Account Tax Compliance Act.
CRS: Common Reporting Standard; Gemeinsamer Standard der OECD für den internationalen Austausch von Informationen zu Finanzkonten.
Rechtsträger: bedeutet eine juristische Person oder eine Personenvereinigung einschließlich Trust.
Finanzinstitut i. S. v. FATCA/CRS: bedeutet ein Verwahrinstitut, ein Einlageninstitut, ein Investmentunternehmen oder eine spezifizierte 
Versicherungsgesellschaft.
US-Trust: Sondervermögen, das zugunsten eines Begünstigten oder für einen bestimmten Zweck abgesondert und der gebundenen Ver-
waltung eines Trust-Managers unterstellt worden ist, wenn ein Gericht innerhalb der Vereinigten Staaten nach geltendem Recht befugt wäre, 
Verfügungen oder Urteile über im Wesentlichen alle Fragen der Verwaltung des Trusts zu erlassen, und eine oder mehrere Personen der 
Vereinigten Staaten befugt sind, alle wesentlichen Entscheidungen des Trusts, oder einen Nachlass eines Erblassers, der Staatsbürger der 
Vereinigten Staaten oder dort ansässig ist, zu kontrollieren.
Aktives Unternehmen: Rechtsträger/Unternehmen, die eines der folgenden Kriterien erfüllen:

Aktives Unternehmen im FATCA-Sinne Aktives Unternehmen im CRS-Sinne

a)   Weniger als 50 Prozent der Bruttoeinkünfte im vorangegangenen Kalenderjahr sind passive Einkünfte (z. B. Dividenden, Zinsen, Mieten 
oder Lizenzgebühren) und weniger als 50 Prozent der Vermögenswerte, die sich während des vorangegangenen Kalenderjahrs im Be-
sitz des Unternehmens befanden, sind Vermögenswerte, mit denen passive Einkünfte erzielt werden oder erzielt werden sollen;

b)   die Aktien des Unternehmens werden regelmäßig an einer anerkannten Wertpapierbörse gehandelt oder das Unternehmen ist ein ver-
bundener Rechtsträger eines Rechtsträgers, dessen Aktien an einer anerkannten Wertpapierbörse gehandelt werden;

c)   das Unternehmen wurde in einem amerikanischen Außengebiet 
(Amerikanisch-Samoa, das Commonwealth der Nördlichen Mari-
anen, Guam, den Freistaat Puerto Rico oder die Amerikanischen 
Jungferninseln) gegründet und alle Eigentümer des Zahlungs-
empfängers sind tatsächlich in diesem amerikanischen Außenge-
biet ansässig (sogenannte „bona fide residents“);

d)   der Rechtsträger ist eine nicht US-amerikanische Regierung, 
eine Regierung eines amerikanischen Außengebiets, eine inter-
nationale Organisation, eine nicht US-amerikanische Notenbank 
oder ein Rechtsträger, der im Alleineigentum mindestens einer 
der vorgenannten Institutionen steht;

d)   der Rechtsträger ist ein staatlicher Rechtsträger, eine internatio-
nale Organisation, eine Zentralbank oder ein Rechtsträger, der im 
Alleineigentum mindestens einer der vorgenannten Institutionen 
steht;

e)   im Wesentlichen alle Tätigkeiten des Rechtsträgers/Unternehmens bestehen im (vollständigen oder teilweisen) Besitzen der ausgege-
benen Aktien einer oder mehrerer Tochtergesellschaften, die eine andere Geschäftstätigkeit als die eines Finanzinstituts ausüben, sowie 
in der Finanzierung und Erbringung von Dienstleistungen für diese Tochtergesellschaften, mit der Ausnahme, dass ein Rechtsträger/
Unternehmen nicht die Kriterien für diesen Status erfüllt, wenn er/es als Anlagefonds tätig ist (oder sich als solcher bezeichnet), wie zum 
Beispiel ein Beteiligungskapitalfonds, ein Wagniskapitalfonds, ein sogenannter „Leveraged-Buyout-Fonds“ oder ein Anlageinstrument, 
dessen Zweck darin besteht, Gesellschaften zu erwerben oder zu finanzieren und anschließend Anteile an diesen Gesellschaften als 
Anlagevermögen zu halten;

f)   der Rechtsträger/das Unternehmen betreibt seit der Gründung noch kein Geschäft und hat auch in der Vergangenheit kein Geschäft 
betrieben, legt jedoch Kapital in Vermögenswerten an, mit der Absicht, ein anderes Geschäft als das eines Finanzinstituts zu betreiben; 
diese Ausnahmeregelung entfällt nach Ablauf von 24 Monaten seit der Gründung;

g)   der Rechtsträger/das Unternehmen war in den vergangenen fünf Jahren kein Finanzinstitut und veräußert derzeit seine Vermögenswer-
te oder führt eine Umstrukturierung durch mit der Absicht, eine andere Tätigkeit als die eines Finanzinstituts fortzusetzen oder wieder 
aufzunehmen;

h)   die Tätigkeit des Rechtsträgers/Unternehmens besteht ausschließlich in der Finanzierung und Absicherung von Transaktionen mit oder 
für verbundene Rechtsträger, die keine Finanzinstitute sind; der Konzern dieser verbundenen Rechtsträger übt vorwiegend eine andere 
Geschäftstätigkeit als die eines Finanzinstituts aus. Ein Rechtsträger ist ein „verbundener Rechtsträger“ eines anderen Rechtsträgers, 
wenn einer der beiden Rechtsträger den anderen beherrscht oder die beiden Rechtsträger der gleichen Beherrschung unterliegen. Für 
diesen Zweck umfasst Beherrschung unmittelbares oder mittelbares Eigentum von mehr als 50 Prozent der Stimmrechte oder des Werts 
eines Rechtsträgers.

i) der Rechtsträger/das Unternehmen erfüllt alle der folgenden Anforderungen:
aa)   wird in seinem Ansässigkeitsstaat ausschließlich für religiöse, gemeinnützige, wissenschaftliche, künstlerische, kulturelle oder erziehe-

rische Zwecke errichtet und unterhalten/betrieben;
  Nur bei CRS: 

oder er wird in seinem Ansässigkeitsmitgliedsstaat oder an deren Ansässigkeitsstaaten errichtet und betrieben und ist ein 
Berufsverband, eine Vereinigung von Geschäftsleuten, eine Handelskammer, ein Arbeitnehmerverband, ein Landwirtschafts- 
oder Gartenbauverband, eine Bürgervereinigung oder eine Organisation, die ausschließlich zur Wohlfahrtsförderung betrie-
ben wird. 

bb)  ist in seinem Ansässigkeitsstaat (bei CRS: oder anderer Ansässigkeitsstaaten) von der Einkommensteuer befreit; 
cc)  hat keine Anteilseigner oder Mitglieder, die Eigentums- oder Nutzungsrechte an seinen Einkünften oder Vermögenswerten haben;
dd)   nach dem geltenden Recht des Ansässigkeitsstaats (bei CRS: oder anderer Ansässigkeitsstaaten) oder den Gründungsunterlagen 

des Rechtsträgers dürfen seine Einkünfte und Vermögenswerte nicht an eine Privatperson oder einen nicht gemeinnützigen Rechtsträ-
ger ausgeschüttet oder zu deren Gunsten verwendet werden, außer in Übereinstimmung mit der Ausübung der gemeinnützigen Tätig-
keit des Rechtsträgers, als Zahlung einer angemessenen Vergütung für erbrachte Leistungen oder als Zahlung in Höhe des Marktwerts 
eines vom Rechtsträger erworbenen Vermögensgegenstands, und
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ee)   nach dem geltenden Recht des Ansässigkeitsstaats (bei CRS: oder anderer Ansässigkeitsstaaten) oder den Gründungsunterlagen 
des Rechtsträgers müssen bei seiner Abwicklung oder Auflösung alle seine Vermögenswerte an einen staatlichen Rechtsträger oder 
eine andere gemeinnützige Organisation verteilt werden oder fallen der Regierung des Ansässigkeitsstaats (bei CRS: oder an derer 
Ansässigkeitsstaaten) des Rechtsträgers oder einer seiner Gebietskörperschaften anheim.

Passives Unternehmen: Rechtsträger/Unternehmen, bei dem es sich nicht um
i.  ein aktives Unternehmen oder
ii.   eine einbehaltende ausländische Personengesellschaft oder einen einbehaltenden ausländischen Trust nach den einschlägigen Ausfüh-

rungsbestimmungen des Finanzministeriums der Vereinigten Staaten (IRS) handelt.
Teilnehmendes ausländisches Finanzinstitut: Ein teilnehmendes Finanzinstitut aus einem Nicht-Vertrags-Staat, welches einen Vertrag 
(„FFI Agreement“) mit dem IRS abgeschlossen hat.
Nicht teilnehmendes Finanzinstitut: Bedeutet ein nicht teilnehmendes ausländisches Finanzinstitut im Sinne der einschlägigen Ausfüh-
rungsbestimmungen des IRS, umfasst jedoch nicht deutsche Finanzinstitute oder Finanzinstitute eines anderen Partnerstaats mit Ausnahme 
der vom IRS in einer Liste als nicht teilnehmendes Finanzinstitut ausgewiesenen Finanzinstitute.
Ausgenommene wirtschaftlich Berechtigte: Nach Abschnitt I der Anlage II zum deutsch-amerikanischen Abkommen (IGA) gehören hierzu 
die Bundesrepublik Deutschland, ihre Länder oder eine ihrer Gebietskörperschaften sowie sämtliche öffentlich-rechtlichen Rechtsträger und 
sonstige im Alleineigentum dieser Körperschaften stehenden Rechtsträger, sofern diese keine Verwahrinstitute, Einlageninstitute oder spezi-
fizierten Versicherungsgesellschaften sind, die Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH, Anstalten im Sinne des Finanzmarktsta-
bilisierungsfondsgesetzes, Institute, die öffentlich-rechtliche Rechtsträger sind oder anderweitig im Alleineigentum einer relevanten Regierung 
stehen und einen gesetzlichen Förderauftrag haben, nicht als Geschäftsbanken auftreten und nach § 5 Abs. 1 Nr. 2 des Körperschaftsteuer-
gesetzes von der Steuer befreit sind, die Deutsche Bundesbank, Dienststellen internationaler Organisationen oder der Europäischen Union 
in Deutschland, die steuerbefreit sind, sowie Pensionsfonds, die unter den Voraussetzungen des Art. 10 Abs. 11 des deutsch-amerikanischen 
Doppelbesteuerungsabkommens (DBA) berechtigt sind, Abkommensvergünstigungen zu beanspruchen.


